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Weiterbildung
Achtung: In dieser Seite wurde lediglich das zuständige Bundesministerium mit 1. März 2014 aktualisiert. An der
Aktualisierung des Inhalts wird derzeit gearbeitet.

Eine fundierte Aus- und Weiterbildung jeder Mitarbeiterin/jedes Mitarbeiters sind das Kapital jeder Arbeitgeberin/jedes
Arbeitgebers.

Information für Einsteiger
Ständiges Lernen ist wichtig, wenn es darum geht, im Berufsleben konkurrenzfähig zu bleiben. Viele Institutionen
haben es sich zum Ziel gesetzt, mit ihrem Ausbildungsprogramm den Anforderungen am Arbeitsmarkt zu
entsprechen.

Weiterbildungskosten sind als Werbungskosten und als Betriebsausgaben von der Steuer absetzbar. Dabei handelt es
sich um Aufwendungen, die durch berufliche Fortbildung entstanden sind, wie beispielsweise Kurs- und
Seminarkosten, Kosten für Lehrbehelfe und auch Fahr- und Nächtigungskosten (hierfür gilt jedoch eine Obergrenze).
Können diese Aufwendungen nachgewiesen werden (mittels Vorlage einer Rechnung), dürfen unselbstständig
Erwerbstätige sie als Werbungskosten beziehungsweise Unternehmerinnen/Unternehmer sie als Betriebsausgaben
absetzen.

Stand: 01.03.2014

Abgenommen durch:

Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Aus- und Weiterbildung
Allgemeines
Weiterbildung in Österreich
Weiterbildung in den Bundesländern
Förderungen
Absetzbarkeit von Weiterbildungskosten

Allgemeines

Viele Institutionen haben es sich zum Ziel gesetzt, mit ihrem Ausbildungsprogramm den Anforderungen am
Arbeitsmarkt zu entsprechen und durch Angebote für kontinuierliche Weiterbildung die Effizienz von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im Berufsleben zu stärken.

 HINWEIS Die Inititative " " der  und der  bietet Arbeit & Alter  Industriellenvereinigung  Arbeiterkammer Wien
über eine virtuelle Unternehmensberatung Informationen für die lebensaltergerechte Reorganisation von
Arbeitsprozessen. Das Ziel ist die Sicherung der Produktivität älter werdender Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.

Weiterbildung in Österreich

Informationen zu entsprechenden Aus- und Weiterbildungsangeboten der verschiedenen Anbieter  Institutionenbzw.
finden Sie auf folgenden Seiten:

 Bundesarbeiterkammer
   ÖsterreichWIFI
 Arbeitsmarktservice Österreich – Berufsinfo & Weiterbildung

 (bfi) Berufsförderungsinstitut
 (WKÖ) Berufsinfo und Bildungsberatung der Wirtschaftskammer Österreich

 (bifeb) Bundesinstitut für Erwachsenenbildung

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/impressum/impressum.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-ArbeitundAlterIV
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-IV
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AKWien
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Arbeiterkammer
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WIFI
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BerufsInfoZentrum
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Bfi
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Berufsinfo
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BIErwachsenenbildung
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 Erwachsenenbildung in Österreich
   ErwachsenenbildungKnowledgebase
   – Berufsbildungsprogramm der Leonardo da Vinci EU
 Hernstein International Management Institute
 Blue Danube Business School

Weitere Informationen zum Bildungsangebot in Österreich finden sich auf  zu den Themen ,   .gv.atHELP  Schule  
 und .Fachhochschule  Universität

Weiterbildung in den Bundesländern

Burgenland
 Bildungsinformation Burgenland

Kärnten
 Bildungsland
 Wissenslandkarte Kärnten

Niederösterreich
 (F.E.N.) Bildungsinformation Niederösterreich

Oberösterreich
 Erwachsenenbildung Oberösterreich

Salzburg
 Salzburger Bildungsnetz – Erwachsenenbildung

Steiermark
 Erwachsenenbildung Steiermark

Tirol
   Allgemeine Tiroler ErwachsenenbildungARGE
   TirolWIFI

Vorarlberg
 PFIFFIKA
 PFIFFIKUS

Wien
 Bildungseinrichtungen

 (waff) Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Förderungen

Um diese berufsbezogene Aus- und Weiterbildung auch leistbar zu machen, gibt es Förderungen. Die
Fördervoraussetzungen sind bundesweit unterschiedlich.

Informationen zu diesen Förderungen finden sich beispielsweise auf folgenden Seiten:

 Datenbank zur Weiterbildungsförderung – Portal "Kursförderung"
 Österreichische Berufsinfo – Bildungsförderungen
 Bildungsförderung im Burgenland
 Bildungsförderung in Kärnten
 Bildungsförderung in Niederösterreich
 Bildungsförderung in Oberösterreich ("Bildungskonto")
 Bildungsförderung in Salzburg ("Bildungsscheck")
 Bildungsförderung in der Steiermark
 Bildungsförderung in Tirol ("Bildungsgeld")
 Bildungsförderung in Vorarlberg

 (waff) Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Absetzbarkeit von Weiterbildungskosten

Weiterbildungskosten sind als Werbungskosten oder als Betriebsausgaben von der Steuer absetzbar.
Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die durch berufliche Fortbildung entstanden sind, wie zum Beispiel Kurs-
und Seminarkosten, Kosten für Lehrbehelfe und auch Fahr- und Nächtigungskosten (hierfür gilt jedoch eine
Obergrenze). Können diese Aufwendungen nachgewiesen werden (mittels Vorlage einer Rechnung), so dürfen
unselbstständig Erwerbstätige sie als Werbungskosten  Unternehmerinnen/Unternehmer als Betriebsausgabenbzw.
absetzen.

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/impressum/impressum.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungErwachsen
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Erwachsenenbildung
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Leonardo
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Hernstein
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BlueDanubeBusinessSchool
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_HELP
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/11/Seite.110000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/81/Seite.810000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/81/Seite.810000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/16/Seite.160000.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungBgld
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungKtn
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-KTN_Wissenslandkarte
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungNoe
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungOoe
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungSbg
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungStmk
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungTir
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-Wifi_tirol
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-VBG_PFIFFIKA
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungVlbg
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WienBildung
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WAFF
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WeiterbildungFoerderung
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WKFoerderungen
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungBGLD
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungKTN
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungNOE
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungskontoOOE
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungSBG
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungSTMK
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungTIR
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BildungsfoerderungVBG
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WAFF
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Ausnahmen von der steuerlichen Absetzbarkeit:

Allgemein bildende Maßnahmen (  -Matura)z.B. AHS
Persönliche Ausbildungen (  Persönlichkeitsentwicklung, Führerschein, Esoterik-Kurs)z.B.

 HINWEIS Ausführliche Informationen zur Absetzbarkeit von Ausbildungskosten im Zuge der  
  der  finden Sie im   sowie auf denArbeitnehmerveranlagung bzw.  Einkommensteuererklärung  Steuerbuch 2014

Seiten des . Für weitere Informationen steht Ihnen das  zur   OberösterreichWIFI  Bundesministerium für Finanzen
Verfügung.

Weitere Informationen zu  finden sich auf .gv.at. Bildungsprämie und Bildungsfreibetrag USP

 TIPP Sämtliche Informationen zur Beantragung von  (beantragbar bei Bildungskarenz oder Weiterbildungsgeld
Freistellung gegen Entfall der Bezüge) finden sich auf den Seiten des Arbeitsmarktservice.

Stand: 01.03.2014

Abgenommen durch:

Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Bildungskarenz und Bildungsteilzeit

Inhaltliche Beschreibung

Eine Bildungskarenz kann zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer ab dem siebten
 gegen Entfall des Arbeitsentgeltes für die Dauer von Arbeitsmonat mindestens zwei Monaten bis maximal

 vereinbart werden. Die Bildungskarenz kann auch in Teilen angetreten werden, wobei ein Teil mindestenseinem Jahr
zwei Monate dauern muss und die Gesamtdauer der einzelnen Teile ein Jahr nicht überschreiten darf. Eine neuerliche
Bildungskarenz kann frühestens nach Ablauf von vier Jahren ab Beginn der letzten Bildungskarenz angetreten werden
(Rahmenfrist).

Auch Saisonbeschäftigte können unter bestimmten Voraussetzungen eine Bildungskarenz vereinbaren.

Für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis ununterbrochen bereits mehr als sechs Monate
gedauert hat, besteht seit 1. Juli 2013 auch die Möglichkeit, mit der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber eine 

 zu vereinbaren und somitBildungsteilzeit in der Dauer von vier Monaten bis zu zwei Jahren
Weiterbildungsmaßnahmen im aufrechten Arbeitsverhältnis wahrzunehmen, ohne dieses gänzlich karenzieren zu
lassen. Wie die Bildungskarenz kann auch die Bildungsteilzeit innerhalb einer Rahmenfrist von vier Jahren in Teilen
vereinbart werden. Die Dauer eines Teils hat mindestens vier Monate zu betragen und die Gesamtdauer der einzelnen
Teile innerhalb der Rahmenfrist darf zwei Jahre nicht überschreiten. Diese Rahmenfrist gilt ebenso für die neuerliche
Vereinbarung einer Bildungsteilzeit.

Gemäß  (AlVG) besteht für die Zeit der Bildungskarenz Anspruch auf Arbeitslosenversicherungsgesetz
Weiterbildungsgeld in Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes, sofern die Bildungskarenz in Anspruch nehmenden
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer die arbeitslosenversicherungsrechtliche Anwartschaft erfüllen und die Teilnahme an
einer Weiterbildungsmaßnahme von mindestens 20 Wochenstunden nachweisen. Für Personen mit
Betreuungspflichten für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr beträgt die geforderte Mindestinanspruchnahme der
Weiterbildung 16 Wochenstunden, wenn keine längeren Betreuungsmöglichkeiten für das Kind bestehen.

Für die Zeit einer vereinbarten Bildungsteilzeit besteht Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld, wenn die unmittelbar
davorliegende Normalarbeitszeit für zumindest 6 Monate unverändert gewesen ist. Weiters muss die
arbeitslosenversicherungsrechtliche Anwartschaft erfüllt sein und die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme im
Ausmaß von mindestens 10 Wochenstunden nachgewiesen wird.

Ein Zuverdienst aus einer Beschäftigung zu einer anderen Arbeitgeberin/einem anderen Arbeitgeber im Ausmaß einer
geringfügigen Beschäftigung ist erlaubt.

Voraussetzungen

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/impressum/impressum.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/34/Seite.340000.html
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/34/Seite.340000.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/einkommensteuer/Seite.800210.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-Steuerbuch2014
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-WifiOoeAbsetz
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BMF
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/betriebseinnahmen_und_ausgaben/49869.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Weiterbildungsgeld
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AlVG
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Dauer der Beschäftigung vor Antritt der Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit:

Ununterbrochenes nicht geringfügiges Arbeitsverhältnis über mindestens sechs Monate bei derselben
Arbeitgeberin/demselben Arbeitgeber; für Personen, die sich aufgrund einer vor dem 1. Jänner 2017
erfolgten Geburt in einer Mutterschafts- oder Elternkarenz befinden und binnen sechs Monaten danach
eine Bildungskarenz antreten, entfällt die Voraussetzung einer sechsmonatigen
arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäftigung vor Antritt der Bildungskarenz.
Bei : Ununterbrochenes befristetes und nicht geringfügiges Arbeitsverhältnis überSaisonbeschäftigten
mindestens drei Monate sowie innerhalb der letzten vier Jahre vor Antritt der Bildungskarenz oder
Bildungsteilzeit ein Gesamtausmaß von sechs Monaten bei derselben Arbeitgeberin/demselben
Arbeitgeber (Zeiten von befristeten Arbeitsverhältnissen bei derselben Arbeitgeberin/demselben
Arbeitgeber werden zusammengerechnet)

Eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeberin/Arbeitgeber und Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer über eine
Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit. Weitere Voraussetzung für die Vereinbarung der Bildungsteilzeit ist, dass
die Vereinbarung schriftlich erfolgen muss und Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der Teilzeitbeschäftigung zu
enthalten hat. Wesentlich ist der für die Vereinbarung der Bildungsteilzeit zulässige Rahmen der
Arbeitszeitreduktion: Die Arbeitszeit muss um mindestens ein Viertel und darf höchstens um die Hälfte der
bisherigen Normalarbeitszeit reduziert werden. Die wöchentliche Arbeitszeit während der Bildungsteilzeit darf
zehn Stunden nicht unterschreiten. Für den Anspruch auf Bildungsteilzeitgeld muss das während der
Bildungsteilzeit erzielte Entgelt über der Geringfügigkeitsgrenze liegen (ein Zuverdienst aus einer anderen
Beschäftigung ist – wie oben angeführt – bis zur Geringfügigkeitsgrenze erlaubt).

Formular  und  Bildungskarenz – Bescheinigung zum Nachweis  Bildungsteilzeit – Bescheinigung zum
 zum Nachweis Download

Nachweis der Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme im erforderlichen Ausmaß (siehe oben)
Erfolgt die Weiterbildung in Form eines Studiums an einer in §   genannten 3  Studienförderungsgesetz
Einrichtung (das sind insbesondere Universitäten, Fachhochschulen, pädagogische Hochschulen sowie
medizinisch-technische und Hebammenakademien), ist dem  nach jedem Semester ein Nachweis über dieAMS
Ablegung von Prüfungen im Umfang von vier Semesterwochenstunden oder acht -Punkten (beiECTS
Bildungsteilzeit: zwei Semesterwochenstunden oder vier -Punkte) oder ein anderer geeigneterECTS
Erfolgsnachweis (  eine Bestätigung der Einrichtung über den voraussichtlich zu erwartenden positivenz.B.
Abschluss einer Diplomarbeit) vorzulegen. Kann der Nachweis nicht erbracht werden und liegen keine
Nachsichtsgründe dafür vor, geht der Anspruch auf Weiterbildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld für die noch
verbleibende mögliche Bezugsdauer innerhalb des Rahmenzeitraums von vier Jahren verloren.

Zuständige Stelle

Das  (AMS) des  der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers Arbeitsmarktservice  Hauptwohnsitzes

Zusätzliche Informationen

Für die Dauer der für die Bildungskarenz vorgesehenen vierjährigen Rahmenfrist sind Vereinbarungen über eine
Bildungsteilzeit grundsätzlich unwirksam. Ebenso sind Vereinbarungen über eine Bildungskarenz während der
Rahmenfrist der Bildungsteilzeit unwirksam. Wurde jedoch eine Bildungskarenz vereinbart und dabei die
höchstzulässige Dauer nicht ausgeschöpft, so besteht die Möglichkeit, einmalig von der Bildungskarenz zur
Bildungsteilzeit zu wechseln. Eine derartige Vereinbarung hat zur Folge, dass für die laufende Rahmenfrist die
Vereinbarung einer weiteren Bildungskarenz unzulässig ist. Gleiches gilt für den Wechsel zwischen Bildungsteilzeit und
Bildungskarenz. Für den Wechsel zwischen Bildungskarenz und Bildungsteilzeit wurde ein Umrechnungsschlüssel im
Verhältnis eins zu zwei gesetzlich festgelegt.

 TIPP  finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Arbeit, Weitere Informationen zur Bildungskarenz
Soziales und Konsumentenschutz (BMASK).

Weitere Informationen zur Wiederaufnahme der Arbeit nach der Karenz können Sie auch der von der  
 verfassten  entnehmen, die unter der Arbeiterkammer Wien  Broschüre "Wiedereinstieg nach der Karenz" E-Mail

-Adresse  bestellt werden kann oder direkt zum  angeboten wird.bestellservice@akwien.at Download

 und zum  sowie  Informationen zum Weiterbildungsgeld  Bildungsteilzeitgeld  Antworten auf häufig gestellte
 finden Sie auch auf den Seiten des .Fragen zum Thema Weiterbildungsgeld AMS

Nähere Informationen zum Thema " " finden sich auf den Seiten der  Bildungsteilzeit  Niederösterreichischen
.Gebietskrankenkasse

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/impressum/impressum.html
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https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-StudFG
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMSGeschaeftsstellen
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/99/Seite.990076.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BMWABildungskarenz
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AKWien
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AKWien
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-BroschuereWiedereinstieg
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Weiterbildungsgeld
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Bildungsteilzeitgeld
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMS_FAQ_Bildungskarenz
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMS_FAQ_Bildungskarenz
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMS_FAQ_Bildungskarenz
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-NOEDIS_Bildungsteilzeit
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_NOEGKK
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_NOEGKK
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=USP&leistung=LA-UP-GL-USP_NOEGKK
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Auskünfte zum Weiterbildungsgeld erteilen die . regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (AMS)

Rechtsgrundlagen

 Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG)
 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

Experteninformation

Es steht keine Experteninformation zur Verfügung.

Zum Formular

 Bildungskarenz – Bescheinigung zum Nachweis
 Bildungsteilzeit – Bescheinigung zum Nachweis

Stand: 01.01.2014

Abgenommen durch:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Fachkräftestipendium
Um Ausbildungen in jenen Bereichen zu unterstützen, in denen der   besonders großMangel an Facharbeitskräften
ist, wurde  das Fachkräftestipendium eingeführt. Gefördert werden damit Ausbildungen in denmit 1. Juli 2013
Bereichen Gesundheit und Pflege, Kindergarten-, Sonder-, Sozialpädagogik, Soziales und Metall sowie (entsprechend
der Fachkräfteverordnung) Ausbildungen in den Bereichen Bau/Holz, Elektrotechnik und Informationstechnologie. Ziel
ist die  um deren  am Arbeitsmarkt zuHöherqualifizierung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern Chancen
verbessern. Ebenso soll das Stipendium Personen, die in der Vergangenheit bereits Ausbildungen in den genannten
Bereichen begonnen haben, die Möglichkeit bieten, diese durch Ergänzungsqualifikationen abzuschließen.

Zielgruppe

Gering und mittel qualifizierte (unter Fachhochschulniveau)

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (für die Dauer der Ausbildung karenziert),
Beschäftigungslose und
Selbstständige, deren Gewerbe ruht.

Voraussetzungen

208 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtige unselbstständige oder pensionsversicherungspflichtige
selbstständige Erwerbstätigkeit innerhalb der letzten 15 Jahre,
Bildungs- und Karriereberatung vor Antritt des Stipendiums,
gegebenenfalls erfolgreiche Aufnahmeprüfung.

Eine geringfügige Beschäftigung parallel zum Bezug des Fachkräftestipendiums ist möglich.

Förderbare Ausbildungen

Vollzeitausbildungen (20 Wochenstunden)
mit einem formalen Bildungsabschluss
unter Fachhochschulniveau
in den ausgewählten Bereichen: Gesundheit und Pflege, Kindergarten-, Sonder-, Sozialpädagogik, Soziales,
Metall, Bau/Holz, Elektrotechnik und Informationstechnologie

 HINWEIS Detaillierte Informationen sowie eine Liste der förderbaren Ausbildungen finden Sie auf den  Seiten des
.Arbeitsmarktservice

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/impressum/impressum.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMSGeschaeftsstellen
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AlVG
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AVRAG
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=FO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-FormularBildungskarenz
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=FO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-Bildungsteilzeit-BescheinigungzumNachweis
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMS_Richtlinien
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMS_Richtlinien
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-AMS_Richtlinien
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Grundsätzlich werden Ausbildungen gefördert, die frühestens am 1. Juli 2013 und spätestens am 31. Dezember 2014
begonnen oder wiederaufgenommen und in Österreich absolviert werden.

Das Fachkräftestipendium kann für die Dauer der Ausbildung, insgesamt mindestens drei Monate und längstens drei
Jahre (die Ausbildungen müssen innerhalb von vier Jahren zu einem Abschluss führen), gewährt werden. Der
Ausbildungsfortschritt ist laufend zu belegen.

Stipendium

In Höhe der Ausgleichszulage (im Jahr 2013: 26,50 Euro pro Tag) für die Dauer der Ausbildung (maximal drei
Jahre)
Bezieherinnen/Bezieher des Stipendiums sind kranken-, unfall- und pensionsversichert
Rückzahlung, wenn die Nachweispflicht grob verletzt wird
Zuverdienstgrenze: Geringfügigkeitsgrenze
Ausbildungskosten werden nicht übernommen

Das Fachkräftestipendium sichert den Lebensunterhalt während der Ausbildung. Parallel zum Fachkräftestipendium
werden keine weiteren Beihilfen des Arbeitsmarktservice oder Leistungen der Arbeitslosenversicherung gewährt.

Für das Jahr 2013 sowie für 2014 sind jeweils 25  Euro für das Fachkräftestipendium vorgesehen, davon werdenMio.
jährlich etwa 2.500 Personen profitieren.

Informationen zu Meldepflichten im Zusammenhang mit dem Fachkräftestipendium finden sich auf den  Seiten der
.Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse

Stand: 01.01.2014

Abgenommen durch:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/impressum/impressum.html
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-NOEDIS_Fachkr
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-NOEDIS_Fachkr
https://www.usp.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?flow=LO&quelle=HELP&leistung=LA-HP-GL-NOEDIS_Fachkr

